
 
 
 
 
BEITRAGSORDNUNG   (gültig vom 01.01.2010 bis 31.12.2010) 
 
1.    ORDENTLICHE  MITGLIEDSCHAFT 
 
A.   Kommanditeinlage 
 
       Jedes ordentliche Mitglied muss im Besitz des z. Zt. gültigen KG-Anteils sein. Dieser Anteil wird   
       als Kommanditeinlage in die Golf in Castrop-Rauxel GmbH & Co. KG eingebracht. Die Über-  
       tragbarkeit und sonstige Bedingungen des KG-Anteils regelt der Kommanditvertrag.  
 
       Firmenmitglieder werden wie ordentliche Mitglieder behandelt, wobei die Firma die KG-Anteile  
       zeichnet und eine spielberechtigte Person benennt. Diese Person kann mit Zustimmung des  
       Vorstandes durch eine andere Person nach Zahlung des jeweiligen gültigen Eintrittsgeldes ersetzt   
       werden. 
 
 a.)  Bei Sofortzahlung: 
 
       Einzelperson          Euro 2.220,-- 
 
 b.)  Bei Ratenzahlungen: 
 
       Jahr 2010= 120,00 €   Jahr 2011*=300,00€                Jahr 2012 bis 2018 je 300,00 Euro          
                                                                                                       Gesamt = 2.520,-- € 
 
       * Zinsen 

 
       Damit verbunden ist das volle Stimmrecht des Treugebers in Höhe des Anteils bei der 
       KG–Versammlung. 
 
 
 B.   Eintrittsgeld für Mitgliedschaft im Golfclub (einmalige Zahlung) 
 
       Ordentliche Mitglieder       Euro 1.000,-- 
       Mitglieder in Ausbildung  (18 Jahre bis 27 Jahre)     Euro    500,-- 
 
       Kinder und Jugendliche zahlen kein Eintrittsgeld! 
 
 
C.   Jahresbeiträge Golfclub 
 
 a.)  Ordentliche Mitglieder:       
 
        Einzelperson:        Euro 1.500,--  
        Sonderkondition für die ersten 20 Neumitglieder   Euro    750,-- 
        Ehepaare:  1. Person      Euro 1.500,--  
   2. Person      Euro 1.450,-- 
 
 
 
 b.)  Mitglieder in Ausbildung und Bundeswehr  (18 bis max. 27 Jahre)  Euro    500,--  
      
        Wichtig: Mitglieder in Ausbildung müssen jährlich ihr Ausbildungsverhältnis nachweisen, 
                       um die Beitragsvergünstigungen in Anspruch nehmen zu können. 
 
  
c.)   Jugendliche von 15 bis 17 Jahre      Euro    250,--  
 



d.)   Kinder bis 14 Jahre       Euro    100,--  
         
 e.)   Passive Mitglieder        Euro       180,--  
 
D.    Sondervereinbarung mit Jugendlichen, die mindestens fünf Jahre außerordentliche    
        Mitglieder im Golfclub Castrop-Rauxel waren: 
 
        Sollten diese außerordentlichen Mitglieder ihre Ausbildung abgeschlossen haben, und noch keine  
        28 Jahre alt sein, besteht für diese Mitglieder die Möglichkeit einen KG–Anteil zu erwerben. Dieser   
        kann zu dem jeweiligen Regelpreis (keine Sonderkonditionen) erworben werden, den dieser Anteil  
        hatte, als sie ihre Spieltätigkeit im Golfclub Castrop–Rauxel aufgenommen haben (+ 4% Verzinsung,  
        jedoch max. Euro 5.000,--) Sie bezahlen den normalen Jahresbeitrag und können den Baustein in fünf   
        Jahresraten abbezahlen.  
 
E.    Seniorenmitgliedschaft 
 
a.)    Jahresbeitrag        Euro  900,-- 
 
        Voraussetzung: Das Mitglied ist älter als 75 Jahre und mindestens 7 Jahre im GC Castrop-Rauxel. 
 
        Das Mitglied erhält hierfür 10 Spielberechtigungen für 18-Loch bzw. 20 x 9-Loch! Weitere Golf-  
        Runden können nicht im GC Castrop-Rauxel e.V. gespielt werden. 
 
 
2.     AUßERORDENTLICHE  MITGLIEDSCHAFT 
 
A.    Jahresmitgliedschaften 
 
  a.)  Schnuppermitgliedschaft:  Spielberechtigung   Euro 1.000,--  
      Jahresbeitrag    Euro 1.900,--   
 
  Diese Mitgliedschaft gilt vom 01.01. bis zum 15.11. eines jeweiligen Jahres und kann nicht verlängert   
  werden. Bei Eintritt in den Golfclub als ordentliches Mitglied werden die 1.000,00 Euro der gezahlten  
  Spielberechtigung angerechnet, wenn der Eintritt in der Zeit vom 16.11. bis 31.12. oder früher des  
  jeweiligen Jahres erfolgt und der jeweils gültige Kommanditanteil noch im gleichen Jahr gezeichnet und  
  bezahlt wird. 
 
 B.   Zweitmitgliedschaften 
 
        Zweitmitglieder im Golfclub Castrop–Rauxel können nur Personen werden, die bereits   
        ordentliche Mitglieder in einem Golfclub des DGV sind. Über eine Zweitmitgliedschaft   
        entscheidet der Vorstand. 
         Eine Zweitmitgliedschaft kostet einmalig :     Euro   1.000,-- 
         Der Jahresbeitrag für Zweitmitglieder kostet :     Euro      800,--  
 
Alle Zahlungen an den Golfclub Castrop-Rauxel sind spätestens 4 Wochen nach Rechnungs-
stellung netto ohne Abzug zur Zahlung fällig. Bei verspäteter Zahlung fallen Zinsen in Höhe von  
1 % p./Monat an.  
 
Bitte bei Kündigung beachten, (siehe Satzung): 
Passivmeldungen und Kündigungen müssen dem Vorstand bis zum 1.11. eines Jahres 
vorliegen. Spätere Um- bzw. Abmeldungen können nicht berücksichtigt werden.  


